
Absender / Antragsteller (Name und Anschrift)        Ort/ Datum:       
                  Telefon:            
                  Telefax:            
                  E-Mail:  

 
Anschrift der zuständigen Behörde 

Landratsamt Tuttlingen     Tel.: 07461/ 926-5126 
- Straßenverkehrsamt -     Fax: 07461/ 926-5189  
Bahnhofstraße 100     E-mail: ch.schweizer@landkreis-tuttlingen.de  
78532 Tuttlingen       

 
Antrag 

 auf Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen gem. § 45 Abs. 6 StVO (Einrichtung einer Baustelle) 
 auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zur Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsflächen (§ 46 

Abs. 1 Nr. 8 StVO) 
 

Ort / Gemarkung:       

 

Gemeindestr.       
Kreisstr. Nr.            Landesstr. Nr.        Bundesstr. Nr.       

 

Beginn der Arbeiten:                voraussichtliche Beendigung:       

 

Welche Bauarbeiten werden ausgeführt? 
      
 

 
Umfang der Straßensperrung/ Einschränkung: 

Straße        Vollsperrung         halbseitig            geringfügige Einschränkung am Fahrbahnrand 

        Anbringung Haltverbot                                      Baustellenausfahrt / Sicherungsmaßnahme 

Bei halbseitiger Straßensperrung verbleibt eine Restfahrbahnbreite von mindestens 3,00 m 
 

Gehweg     Vollsperrung                halbseitig   
                   beidseitig vorhanden   nur einseitig vorhanden  gar nicht vorhanden     

 

Länge der Arbeitsstelle in Meter: 

 

Die Umleitung des Verkehrs wird wie folgt vorgeschlagen: 
      
 

 

Verantwortlicher Bauleiter:        
                                                                         

Telefon:                  Mobilfunk:           

 

Gestattungs-/ Nutzungsvertrag gem. Straßengesetz BW wurde abgeschlossen ja  nein  
 

Ergänzungen / Bemerkungen: 
 
 
 

 
Erklärung: 
Es wird hiermit versichert, dass der Antragsteller die Verantwortung für die ordnungsgemäße Aufstellung der Verkehrszei-
chen und deren Beleuchtung sowie die Aufstellung und Bedienung einer erforderlichen Signalanlage übernimmt und die 
dafür entstehenden Kosten trägt. Ereignen sich Verkehrsunfälle, die durch diese Maßnahme bedingt sind und mit ihnen in 
ursächlichem Zusammenhang stehen, so wird die Haftpflicht gegenüber dem jeweiligen Träger der Straßenbaulast in vollem 
Umfang übernommen.  

 

Unterschrift                         Anlage: Verkehrszeichenplan / Regelplan  

                                                                                                                              Lageplan / Skizze 

mailto:ch.schweizer@landkreis-tuttlingen.de



